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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die Gemeinde Kappel sieht sich als Wohngemeinde mit lªndlichem Cha-

rakter und einer hohen Lebensqualitªt. Sie setzt sich f¿r eine Steigerung 

dieser Lebensqualitªt im Ort ein. In diesem Sinn erarbeitete die Ge-

meinde das rªumliche Leitbild von 2017. Es wurde am 22. Juni 2017 an 

der Gemeindeversammlung verabschiedet.   

 

 
Abbildung 1: Perimeter, Luftbild von geo.so.ch 

Die revidierte Ortsplanung wurde mit Regierungsratsbeschluss vom 12. 

Dezember 2022 genehmigt. Darin kommt der Perimeter des Gestaltungs-

plans in die Mehrfamilienhauszone viergeschossig zu liegen. Es wurde 

eine max. ¦berbauungsziffer von 25% festgelegt. Anhand eines Gestal-

tungsplans darf diese maximal um 10% ¿berschritten werden (Ä4 Abs. 4). 

Die Grundeigent¿merschaft der Parzelle GB Nr. 414 an der Lischmatt-

strasse suchte in der Folge die sinnvollste Nutzung f¿r ihre Parzelle. Dabei 

hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die bestehende Bebauung 

r¿ckzubauen und eine neuere, dichtere Bebauung zu realisieren ist.  

Diese vorgesehene dichtere Bebauung beansprucht den zulªssigen Bo-

nus bei der Erstellung eines Gestaltungsplans. Das Richtprojekt und des-

sen Umsetzung in der Sondernutzungsplanung werden in den nachfol-

genden Kapiteln erlªutert.  
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Die Grundeigent¿merin hat die Frey Architekten beauftragt, eine Studie 

zu einer zeitgemªssen und dichten neuen ¦berbauung zu erstellen.  

Gr¿nde f¿r das gewªhlte Vorgehen:   

Die bestehenden Gebªude sind aus ºkonomischen Gr¿nden nicht zweck-

mªssig sanierungsfªhig. Da wieder eine ªhnliche ¦berbauungsstruktur 

angestrebt wird, verzichtet die Grundeigent¿merschaft auf die Durchf¿h-

rung eines klassischen Varianzverfahrens. Von den Architekten wurde 

eine Volumenstudie erstellt und der Baukommission prªsentiert. 

 

Der Perimeter umfasst das folgende Gebiet: 

 
Legende 

   

Bearbeitungsperimeter   

   

   

   

   
 

 

  

  Abbildung 2: Perimeter, Luftbild von geo.so.ch 

 
 

Im Perimeter sind folgende Parzellen und Grundeigent¿merschaften ver-

treten: 

Parzelle GB-Nr. Grundeigent¿merschaft Grºsse 

414 Paritªtische PK der R. Nussbaum AG Olten 4'848 m2 

(1649 (Stockwerkeigent¿merschaften und  (583 m2) 

  Selbstbaurecht)  Paritªtische PK der R. Nussbaum AG Olten) 

Studie 

Perimeter und Grundeigent¿merschaften 

Grundeigent¿merschaft  
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2. Projektbeschrieb des Architekten 

Die Mehrfamilienhªuser Lischmatt 2 und 4 wurden im Jahr 1967 von der 

Stiftung Rudolf Nussbaum gebaut. Beide Gebªude wurden ¿ber die Jahre 

oberflªchlich saniert. Haustechnik- und Liftanlagen sind in einem deso-

laten Zustand.  

Die Sanierung der Haustechnik bedarf einer Erneuerung aller Sanitªr- 

Steigzonen, welche auch den Ersatz der Ver- und Entsorgungsleitungen 

in allen Wohnungen erforderlich macht. Weitere Investitionen in die Ge-

bªudeh¿lle sowie Motorfahrzeug- und Veloabstellflªchen sind zeitnah 

notwendig.  

Die Grundrissstrukturen wurden bei der Erstellung 1967 sehr klein di-

mensioniert. Die Wohnungen kºnnen heute nur noch aufgrund von sehr 

niedrigen Mietzinsen vermietet werden. Marktstudien zeigen, dass die 

Vermietbarkeit innerhalb von 5-10 Jahren stark sinken wird und Leer-

stªnde zu bef¿rchten sein werden. 

 

 
Abbildung 3: Erdgeschoss mit Umgebung, Frey Architekten  

Verschiedene Sanierungsvarianten wurden gepr¿ft und Baukosten ermit-

telt. Die hohen Investitionen in die Haustechnik und die nicht mehr mark-

gerechten Wohnungsgrundrisse stellen eine Sanierung der gesamten 

Bausubstanz in Frage. Die aufwendigen Sanierungsarbeiten innerhalb der 

Wohnungen w¿rden f¿r die Bewohner die Nutzbarkeit massiv einschrªn-

ken und ein unzumutbares Mass an Beeintrªchtigung durch Lªrm und 

Baustaub erzeugen. Aufgrund der vorliegenden Studien wurde beschlos-

sen, die bestehenden Gebªude in zwei Etappen durch Neubauten zu er-

setzen.   

Ein provisorischer Zeitplan sieht vor, das Gebªude Lischmatt 4 im Jahr 

2027 durch einen Neubau zu ersetzen. Voraussichtlich wird die Liegen-

schat Lischmatt 2 mit minimalem Sanierungsaufwand bis ins ca. Jahr 2034 

weiterhin vermietet werden. Ein Neubau f¿r die Lischmatt 2 soll ca. im 

Jahr 2036 bezugsbereit sein. 

Ausgangslage 

Machbarkeitsstudie 
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Die neuen Bauvolumen greifen die Strukturen der bestehenden Quartier-

bebauung auf. Der Strassenraum der Lischmatt wird auf der Westseite 

von parallel zur Strasse angeordneten Langbauten gefasst. Die Neubau-

ten Lisch-matt 2+4 sollen diese Klarheit aufgreifen und die Fassung des 

Strassenraums komplettieren.   

Zwei Winkelbauten f¿hren zu einer ¿berzeugenden Lºsung, einerseits 

bez¿glich verdichteter Bauweise auf der Parzelle und andererseits bez¿g-

lich der Einordnung in die bestehenden rªumlichen Qualitªten des Um-

feldes.   

Die Flachdachbauten greifen die Typologie des baulichen Kontexts auf. 

Durch das zur¿ckversetzte Attikageschoss wird die angestrebte hohe 

Dichte erreicht, aber auch ein quartiervertrªgliches Volumen modelliert. 

Der nºrdliche Neubau weist zudem auch auf der Kurzseite ein zur¿ckver-

setztes Attikageschoss auf und reagiert so zur¿ckhaltend auf die nºrdli-

chen Nachbarbauten.  

 

Die Neubauten sollen zeitgemªsse Wohnangebote mit hohem Wohn-

wert anbieten. Der ausgewogene Wohnungsmix beinhaltet 2 ı bis 5 ı 

Zimmer-Wohnungen mit grossen Balkonen und Attikawohnungen mit 

attraktiven Terrassen.   

 

Die Gebªude werden sich bez¿glich Farbgebung, Materialisierung, Bau-

volumen und Umgebungsgestaltung der bestehenden Quartierstruktur 

anpassen. Das Farb- und Materialkonzept wird im Baubewilligungsver-

fahren detailliert formuliert und kann vor der Ausf¿hrung mit Vertretun-

gen der Baukommission anhand einer Material-Bemusterung abschlies-

send definiert werden.   

 

Die Mehrfamilienhªuser werden in ein Sockelgeschoss, ein Regelge-

schoss und ein Attikageschoss unterteilt. Die Fassade vom Erdgeschoss 

bis ins Attikageschoss wird als verputzte Aussenwªrmedªmmung reali-

siert.   

Die Farbabstufung soll zwischen den Gebªudeteilen Sockelgeschoss, Re-

gelgeschoss und Attikageschoss variieren.  

 

Die Hauptfassadenflªche der Regelgeschosse 1. bis 3. OG soll sich farb-

lich gut in das bestehende Umfeld einpassen. Im Richtprojekt wird ein 

heller Anstrich mit warmem Farbton gewªhlt, welcher von einem gebro-

chen weiss, bis zu hellbeige variieren kann.  

Balkone und Fenster werden mit einem einbrennlackierten Staketenge-

lªnder versehen. Ein grauer oder brauner Farbton soll sich gut ins ge-

samte Farbkonzept einf¿gen.  

Das Erdgeschoss soll als Fundament des Baukºrpers in Erscheinung tre-

ten. Im Richtprojekt wurde dies durch einen dunkelgrauen Farbanstrich 

erzeugt. 

Kubaturen 

Wohnungsangebot 

Materialisierung 

Gebªudeteile 

Geschosstypologie  
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Um die Gesamthºhe des Gebªudes optisch zu brechen, soll sich das At-

tikageschoss ebenfalls farblich unterscheiden. Im Richtprojekt wurde f¿r 

das Attikageschoss ein hellgrauer Farbton gewªhlt.  

 

Entlang der Lischmattstrasse werden Besucherparkplªtze angeordnet. 

Die Aussensitzplªtze der Erdgeschosswohnungen sind durch Balkone ge-

deckt und jeder EG-Wohnung kann ein Anteil privater Gr¿nflªche zuge-

teilt werden. Eine begr¿nte Rabatte dient als Sichtschutz und trennt den 

ºffentlichen vom privaten Raum.  

Im Hinterhof gibt es einen attraktiven Kinderspielplatz. Die Rasenflªchen 

sind ebenfalls als Spielflªchen f¿r Kinder angedacht.   

Die Baumreihe im Hinterhof bricht die optische Wirkung der mehrge-

schossigen Neubauten zu den Nachbarliegenschaften. Die freistehenden 

Bªume im Hinterhof d¿rfen eine mittelgrosse Hºhe von ca. 10 m bis 15 

m erreichen. Die Lage neben der Tiefgarage erlaubt ein tiefes Wurzel-

wachstum. Im Richtprojekt sind einheimische Laubbªume dargestellt. , 

Die Baumreihe entlang der Lischmattstrasse soll mit urbanen Bªumen 

bepflanzt werden. Die Bªume sollen, zusammen mit den bestehenden 

Baumreihen westlich der Lischmattstrasse, die Typologie des Strassen-

raumes aufnehmen und ergªnzen.  

Die halbprivaten Gr¿nflªchen werden als Wildblumenwiesen angesªht. 

Um die direkte Einsicht in die Wohnungen einzuschrªnken, kºnnen im 

Umgebungsbereich mit Wildblumen hochwachsende Grªser, Stauden 

oder B¿schen bepflanzt werden.  

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens soll ein Bepflanzungskonzept 

f¿r die bezeichneten Gr¿nflªchen eingereicht werden. 

 

Die Erschliessung f¿r den motorisierten Individualverkehr erfolgt ab der 

Lischmatt-Strasse ¿ber eine Rampe in eine gemeinsame Einstellhalle.  

 

Die Erschliessung f¿r den Fuss- und Veloverkehr erfolgt ab der Lischmatt-

Strasse. Gedeckte Veloabstellplªtze sind im Hof, ebenerdig in der Nªhe 

der Hauseingªnge angeordnet. Mit der Zufahrt ¿ber die Einstellhalle wer-

den im Untergeschoss Velokeller f¿r E-Bikes mit Lademºglichkeit erstellt. 

 

Das Meteorwasser von Dªchern und von Grundst¿ckserschliessungen 

wird nat¿rlich versickert und dem Grundwasser wieder zugef¿hrt.   

Ein zukunftsorientiertes Heizsystem soll ohne fossile Heizstoffe auskom-

men. Je nach Mºglichkeit werden Heizwªrme und Warmwasser vollstªn-

dig mit erneuerbarer Primªrenergie wie Grundwassernutzung gewªhr-

leistet.  

Um den Heizenergiebedarf minimal zu halten, werden die Gebªude ge-

mªss den heutigen Normen hochwertig wªrmegedªmmt.  

Umgebung 

Erschliessung Motorfahrzeuge  

Erschliessung Velo und Fussgªnger 

Umwelt / Energie 
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PV-Anlagen auf dem Dach sollen eigenen Strom f¿r die Mietwohnungen, 

sowie f¿r die E-Mobilitªt von Elektroautos und E-Bikes erzeugen.  
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3. Bestandteile, Organisation und Ablauf Gestaltungs-

plan 

3.1 Bestandteile Gestaltungsplan 

 Gestaltungsplan èLischmatté, Massstab 1:500 

 Sonderbauvorschriften zum Gestaltungsplan èLischmatté 

 

 Richtprojekt Lischmatt; Frey Architekten, Olten, vom 18. Dezember 

2025 

ð Grundrisse, Schnitte und Fassaden  

ð Erlªuterung Gelªndenachweis 

ð Parkplatzberechnung 

ð Plan zu Gr¿nflªchenziffer 

ð Nachweis Feuerwehrzufahrt 

ð Schleppkurven Ein- und Ausfahrt 

 Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV zum Gestaltungsplan 

 

3.2 Beteiligte am Gestaltungsplan 

Fachbereich Beteiligte 

Architektur Frey Architekten, Olten 

Daniel Frey 

Ueli Gm¿r 

Raumplanung Planteam S AG, Solothurn 

Katrin Keiser  

Martin Eggenberger bis 2024 

Claudio Birnstiel ab 2025 

Verwaltung Gemeinde Bauverwaltung 

Lukas Matter 

Gemeindeprªsident 

Rainer Schmidlin 

Tabelle 1: ¦bersicht Beteiligte 

 

  

Genehmigungsinhalt der vorliegenden 

Planung sind: 

zur Orientierung liegen vor: 
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3.3 Ablauf 

2023 

 Ende Mai: GP mit Richtkonzept an Gemeinde 

 September / Oktober: Richtkonzept an Bau- und Werkkommission 

Kappel; Behandlung durch diese 

 Dezember 2023-April 2024: Behandlung GP mit Richtkonzept durch 

Gemeinderat; Verabschiedung zu Hªnden der kantonalen Vorpr¿-

fung 

 

2024 / 2025 

 Mai 2024 ð Juli 2025: Kantonale Vorpr¿fung (14 Mt) 

 August ð November: ¦berarbeitung (3 Mt) 

 Dezember: Bau- und Werkkommission, Gemeinderat 

 Mitwirkung (2 Mt) 

 Einreichen GP mit Richtkonzept an Bau- und Werkkommission Kap-

pel; Behandlung durch diese 

 Beschluss GP mit Richtkonzept zur Auflage durch Gemeinderat 

 Auflage (30 Tage) 

 Allenfalls Einspracheverhandlungen (1 ð 2 Mt) 

 Allenfalls 2. Auflage (30 Tage) 

 Beschluss GP mit Richtkonzept; Eingabe zur kantonalen Genehmi-

gung durch Regierungsrat  

 Genehmigungsverfahren (3 Mt); Wªhrend dieser Zeit allenfalls Be-

schwerdeverhandlungen durch Kanton  

 

3.3.1 Beschluss Gemeinderat z.H. kantonale Vorpr¿fung 

Aufgrund des Beschlusses der Bau- und Werkkommission werden zu-

sammengefasst folgende Ergªnzungen vorgenommen: 

 Die Photovoltaikanlagen sind in maximaler Grºsse zu erstellen 

 Zur Etappierung kann eine separate Vereinbarung erstellt werden 

 Die Umgebungsgestaltung soll im Bewilligungsverfahren durch Fach-

personen beurteilt werden 

 Bei den unterirdischen Parkfeldern ist eine Grundinstallation f¿r eine 

E- Ladestation vorzusehen. 
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 Der gewichtete Energiebedarf darf hºchstens 30 kWh/m2 betragen 

Der Gemeinderat hat das Dossier am ê zu Hªnden der kantonalen Vor-

pr¿fung verabschiedet. 

 

3.3.2 1. Kantonale Vorpr¿fung 

Der Entwurf der Sondernutzungsplanung wurde digital am 16. Mai 2025 

beim Amt f¿r Raumplanung zur kantonalen Vorpr¿fung eingereicht. Am 

30. Juli 2025 wurde der Vorpr¿fungsbericht vom Amt f¿r Raumplanung 

dem Gemeinderat zugestellt. 

Der Anpassungsbedarf gemªss Vorpr¿fung umfasste folgende Themen: 

 Anzahl Parkplªtze gesamt und Anordnung Oberflªchenparkplªtze 

 Herleitung/Berechnung der ¦berbauungsziffer (¦Z) 

 Gebªudeabstand und Gebªudehºhe 

 Gr¿nflªchenziffer 

 Definition des massgebenden Terrains 

 Diverse geringf¿gige Anpassungen an den Plªnen und den Sonder-

bauvorschriften 

3.3.3 Mitwirkung 

ê wird nach Abschluss des Verfahrens ergªnzt. 

 

3.3.4 2. Kantonale Vorpr¿fung 

ê wird nach Abschluss des Verfahrens ergªnzt. 

 

3.3.5 ¥ffentliche Auflage 

ê wird nach Abschluss des Verfahrens ergªnzt. 
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4. Ber¿cksichtigung planerischer Rahmenbedingungen 

4.1 ¦bergeordnete Planungen 

Bei der vorliegenden Planung m¿ssen diverse Grundlagen beachtet wer-

den. Diese werden nachfolgend erlªutert. 

 

4.1.1 Bundesinventare 

Die Bundesinventare (Bundesinventar der sch¿tzenswerten Ortsbilder 

der Schweiz von nationaler Bedeutung, Bundesinventar der Landschaften 

und Naturdenkmªler, Bundesinventar der historischen Verkehrswege der 

Schweiz, Bundesinventar ¿ber die Trockenwiesen und -weiden, Bundes-

inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung sowie 

Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von nationaler Be-

deutung) weisen innerhalb des Gestaltungsplanareals keine Festlegun-

gen auf. 

 

4.1.2 Agglomerationsprogramm èAareLandé 4. Genera-
tion 

Kappel gehºrt im Agglomerationsprogramm èAareLandé zu den bei-

tragsberechtigten Gemeinden und wird rªumlich dem Agglomerations-

korridor zugewiesen. In diesem Siedlungsraum steht das Verdichten und 

Sichern von Freirªumen im Vordergrund.  

Die Entwicklungsziele Siedlung mit Relevanz f¿r die Arealentwicklung 

èLischmatté lauten: 

 Qualitªtsvoller Geschosswohnungsbau 

 Hitzeangepasster Siedlungsraum 

 Hochwertig gestaltete Freirªume in den Wohnsiedlungen 

Gemªss Agglomerationsprogramm besteht Handlungsbedarf bei der 

Abstimmung der Klimaaspekte und der Siedlungsentwicklung: Bei neuen 

oder weiterentwickelten ¦berbauungen wird noch zu wenig auf Aspekte 

des Lokalklimas (Wªrmeinseleffekt innerhalb des Siedlungsgebiets usw.) 

eingegangen. 

In unmittelbarer Nªhe zum Gestaltungsplanperimeter soll die Umset-

zung des kantonalen Radwegnetz erfolgen.  

 

Rªumliche Zuordnung 

Handlungsbedarf 

Massnahmen 
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Legende 

   

   

Agglomerationskorridore 

verdichten & Freirªume sichern 

  

   
 

 

 
  Abbildung 4: Ausschnitt Zukunftsbild AareLand 2040 

 

4.1.3 Kantonaler Richtplan  

Das Areal èLischmatté liegt im Nordwesten der agglomerationsgeprªg-

ten Gemeinde Kappel. In 5-min¿tiger Fusswegdistanz sind trotz der Nªhe 

zum Siedlungsrand wichtige Infrastruktureinrichtungen wie der Dorfla-

den, die Bushaltestelle èKreuzé, Restaurants und diverse Sportanlagen 

erreichbar. Damit entspricht die Arealentwicklung mit der Siedlungsent-

wicklung nach innen diversen Handlungsstrategien des kantonalen 

Richtplans.   

 

 
Abbildung 5: Ausschnitt Kantonaler Richtplan.  

4.2 Rªumliches Leitbild Kappel 

Am 22. Juni 2017 wurde das Rªumliche Leitbild Kappel von der Gemein-

deversammlung genehmigt. Das rªumliche Leitbild zeigt die gew¿nschte 
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Entwicklung der Gemeinde auf und ist auf einen Planungshorizont von 

20 Jahren ausgelegt. Es bildet die behºrdenverbindliche Grundlage f¿r 

die Gesamtrevision der Ortsplanung. Das rªumliche Leitbild weist keine 

Aussagen zum Gebiet èLischmatté aus.  

 

 
Abbildung 6: Ausschnitt Leitbildplan 

Das Leitbild beinhaltet folgende Leitsªtze zur Entwicklung in Wohnquar-

tieren: 

 Die weitere Siedlungsentwicklung fokussiert sich auf die Innenent-

wicklung und erfolgt innerhalb des bestehenden Siedlungsgebietes. 

 Wir fºrdern den Generationenwechsel bei bestehenden Wohnbauten 

und streben dazu ein gen¿gend grosses Angebot an altersgerechten 

Wohnungen an. 

 Wir setzen uns f¿r eine mºglichst hohe Siedlungsqualitªt ein, als Teil 

der Lebensqualitªt aller Einwohnerinnen und Einwohner. 

 



 

 

Gestaltungsplan Lischmatt  9. Jan. 2026 

Kappel  Kt. SO 

Raumplanungsbericht  Version 1.4 

  17 

4.3 Ortsbild und Denkmalpflege 

4.3.1 Ortsbauliche Entwicklung 

Die historische schweizerische Landeskarte von 1916 zeigt, dass Kappel 

bis in die zweite Hªlfte des 20. Jahrhunderts als bªuerliches Dorf fun-

gierte. Die grossvolumigen Bauten prªgen noch heute das Ortsbild ent-

lang der alten Kantonsstrasse.   

 

 

Abbildung 7.: Landeskarte Swisstopo Zeitreise 1916, map.geo.admin.ch 

Die nachfolgenden Kartenausschnitte aus den Jahren 1956 und 1994 zei-

gen, dass sich das Gebiet erst ab den 1960er Jahren massiv entwickelt 

hat. Die Siedlungsentwicklung der Gemeinde erfolgte hauptsªchlich flª-

chig, also durch die Ausbreitung des Baugebiets. Das Dorf transformierte 

sich wªhrend der Boomjahre von 1960-1990 von der Hauptnutzung 

Landwirtschaft hin zu der Wohnnutzung und ist heutzutage eine Schlaf-

gemeinde.  
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Abbildung 8.: Landeskarte Swisstopo Zeitreise 1956 und 1994, map.geo.admin.ch  

 

4.3.2 Denkmalschutz 

Innerhalb des Planungsperimeters befinden sich keine gesch¿tzten oder 

sch¿tzenswerten Bauten und Anlagen, welche im Zonenplan der Ge-

meinde grundeigent¿merverbindlich eingetragen sind.  

Ebenfalls ist das Gebiet nicht mit einer Ortsbildschutzzone ¿berlagert.   

 

4.3.3 Ortsbild 

Die Gemeinde Kappel ist ein Bauerndorf mit architekturhistorischen Qua-

litªten vor allem im nordºstlichen Dorfteil. Als spezieller Erhaltungshin-

weis gilt es die verbliebenen unverbauten Teile der Nahumgebung f¿r die 

Ablesbarkeit des Ortsbildes zu erhalten. 
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Abbildung 9.: regionales ISOS  

Der Perimeter des Gestaltungsplans liegt teilweise in der Umgebungs-

zone I, Obstgªrten am Ortsrand, mit Erhaltungsziel a und in der Umge-

bungsrichtung III, Zersiedelte Nahumgebung, mit Erhaltungsziel b 

F¿r die Umgebungszone mit Erhaltungsziel a gilt es die Beschaffenheit 

zu erhalten (kein Baugebiet). In der Umgebungsrichtung mit Erhaltungs-

ziel b sind die wesentlichen Eigenschaften zu erhalten.  

Der Siedlungskºrper der Gemeinde hat sich stark verªndert und erwei-

tert. Die Umgebungszonen und -richtungen sind besonders im Gebiet 

Lischmatt bereits ¿berbaut und kºnnen nicht mehr abgelesen und somit 

auch nicht erhalten werden.   

 

4.4 Baurechtliche Grundordnung 

Die Gemeinde Kappel hat in den letzten Jahren eine Ortsplanungsrevi-

sion durchgef¿hrt.  
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Die Nutzungsplªne wurden mit dem Regierungsratsbeschluss vom 12. 

Dezember 2022 rechtskrªftig. Dies sind daher die relevanten Planungs-

grundlagen f¿r das Richtkonzept.  

 

4.4.1 Zonenplan 

Der Planungsperimeter liegt gemªss Zonenplan in der Mehrfamilien-

hauszone viergeschossig (rot). In dieser Zone gilt eine allgemeine Pflicht 

zur Erstellung eines Gestaltungsplans. 

 

 
Abbildung 10: Ausschnitt Zonenplan, Quelle: BSB + Partner  

4.4.2 Zonenreglement 

Nachfolgend werden die Bestimmungen der Zone gemªss rechtskrªfti-

gem Zonenreglement der Gemeinde Kappel aufgef¿hrt:  

 

1  Zweck  Zone f¿r 4-geschossige Wohnnutzung. 

2  Nutzung  Mehrfamilienhªuser sowie nichtstºrende Kleingewerbe- 

und Dienstleistungsbetriebe (z. B. B¿ro, Arztpraxen, Fri-

seurbetriebe, Ateliers, etc.), deren Bauweise der W4 ange-

passt ist. Einfamilienhªuser sind nicht zulªssig. 

3  Bauweise  Mehrfamilienhªuser 

4  Baumasse  Vgl. Ä 49 Bauvorschriften und Nutzungsziffern dieses 

Reglements. 

5  generelle Gestalt-  

 ungsplanpflicht 

In der Zone f¿r 4-geschossige Wohnnutzung gilt eine ge-

nerelle Gestaltungsplanpflicht. 

Ä 18 Mehrfamilienhauszone 4-geschossig

 (PBG Ä 30) 
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Allg. Gestaltungsplanpflicht, Ä 4  ja 

min. Geschosszahl [G]  4G 

max. Geschosszahl [G]  4G 

Zulªssigkeit Attikageschoss ja 

max. Fassadenhºhe [Fh]  13.50 m 

max. Gesamthºhe [Gh]  - 

*max. Gebªudelªnge [GL]  35.00 m 

min. ¦berbauungsziffer [¦Z], Ä 5  20 % 

max. ¦berbauungsziffer [¦Z], Ä 5 

 

- Vollgeschosse  

- Unterniveaubauten 

25 % 

80 % 

min. Gr¿nflªchenziffer [GZ], Ä 6  40 % 

Baumªquivalent, Ä 6  nicht zulªssig 

Lªrmempfindlichkeitsstufe  ES II (gebietsweise ESIII aufgestuft) 

* ¦berschreitungen der Gebªudelªngen unterliegen der Gestaltungsplanpflicht 

 

4.4.3 Erschliessungsplan 

Der Erschliessungsplan legt im GP-Areal eine kommunale Baulinie mit ei-

nem Abstand von vier Metern zur Strasse fest. Das Grundst¿ck wird durch 

eine ºffentliche Erschliessungsstrasse (Lischmatt) erschlossen  

 

Legende 

   

Baulinie entlang 

Gemeindestrasse 

  

   

¥ffentliche 

Erschliessungsstrassen 

  

   

¥ffentliche Fusswege und 

Trottoirs 

  

   
 

 

 
  Abbildung 11: Auszug Erschliessungsplan; Quelle: BSB + Partner 

 

BZR Ä 49 Wohn- und Mischzonen - Bau-

vorschriften und Nutzungsziffern 
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4.5 Freiraum 

In der Zeit der zunehmenden Verdichtung des Siedlungsgebiets muss 

den Aussen- und Freirªumen ein hoher Stellenwert beigemessen werden. 

Dies wird auch im rªumlichen Leitbild der Gemeinde erlªutert. In der Stu-

die von Frey Architekten ist die Gestaltung der Umgebung aufgezeigt.  

Im Hinblick auf die zunehmend auftretenden Hitzesommer sollen zudem 

Massnahmen ergriffen werden, die diesem Umstand entgegenwirken. 

Dazu gehºren beispielsweise eine ausreichende (pflanzliche) Beschat-

tung, die Fºrderung von unversiegelten Flªchen sowie die Schaffung von 

Oberflªchen, die wenig Wªrme absorbieren.  

F¿r die k¿nftigen Nutzenden sind gut zugªngliche und nutzbare sied-

lungsinterne Frei- und Gr¿nrªume zu schaffen. Um ein vielfªltiges Frei- 

und Gr¿nraumangebot zu erhalten, sollen diese dem jeweiligen Grad der 

¥ffentlichkeit entsprechen. Dabei sollen neben halbºffentlichen Flªchen 

auch privat genutzte Flªchen f¿r Bewohnende entstehen kºnnen.  

vgl. Ausf¿hrungen zu Kapitel 5.2 Sonderbauvorschriften 

 

4.6 Energie 

Gemªss Ä 4 Abs. 3 des Zonenreglements der Gemeinde Kappel kºnnen 

bei Gestaltungsplangebieten Vorschriften zur Energie (Baustandard, 

Energietrªger, Anschlusspflichten usw.) verlangt werden.  

vgl. Ausf¿hrungen zu Kapitel 5.2 Sonderbauvorschriften 

 

4.7 Hindernisfreies und altersgerechtes Bauen 

Gemªss Behindertengleichstellungsgesetz (BhiG) m¿ssen in Wohnge-

bªuden mit mehr als acht Einheiten sªmtliche Wohnungen stufenlos zu-

gªnglich, d.h. mit Lift erschlossen sein. Sªmtliche Wohnungen m¿ssen 

zudem hindernisfrei sein. Als Richtlinie gelten die Anforderungen SIA 

500/2009 sowie die Brosch¿re ăWohnungsbau, hindernisfrei ð anpassbarò 

von der Schweizerischen Fachstelle f¿r behindertengerechtes Bauen. Die 

Massnahmen zu diesen Anforderungen und weitere Hinweise unter dem 

Link: https://hindernisfreie-architektur.ch/fachinformationen/bauten-

mit-wohnungen/. 

 

Klimaanpassungsstrategien im Freiraum 

Siedlungsinterne Freirªume 
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4.8 Sicherheit 

4.8.1 Angstrªume 

Den Sicherheitsaspekten ist Rechnung zu tragen. Angstrªume und -zo-

nen, beispielsweise bei den Eingangsbereichen oder den Zugªngen zu 

einer Einstellhalle, sind zu vermeiden. Balkonkonstruktionen sollten keine 

Einstiegshilfen in Wohnungen bilden. 

4.8.2 Stºrfall und NIS 

Die Parzelle GB-Nr. 414 liegt gemªss kantonalem Geoportal (Abfrage 

vom 21.02.2023, Thema èStºrfallverordnungé) nicht in der Nªhe eines 

Konsultationsbereichs und es ist von keiner Gefahr durch nichtionisie-

rende Strahlung auszugehen. 

4.8.3 Naturgefahren 

Die Parzelle GB-Nr. 414 ist gem. kantonalem Geoportal (Abfrage vom 

21.02.2023, Thema èsynoptische Gefahrenkarte (Naturgefahren)é) nicht 

von Naturgefahren betroffen.  

4.8.4 Oberflªchenabfluss 

Legende 

   

   

   

   

   

   
 

 

 
  Abbildung 12: Gefªhrdungskarte Oberflªchenabfluss | Quelle: Bund 

Die Karte Oberflªchenabfluss des Bundes zeigt, wo potenzielle Gefahr 

durch Oberflªchenabfluss besteht. Der Oberflªchenabfluss kann im nºrd-

lichen Bereich des GP-Perimeters eine Fliesstiefe von 0.25 m erreichen. In 

Art. 25 SBV sind entsprechende Bestimmungen festgehalten.  
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4.9 Grundwasser 

Der gesamte Planungsperimeter liegt im Schutzbereich Grundwasser un-

terirdisch (Au) und im Zustrºmbereich unterirdisch (Zu).  

Gemªss Anhang 4 der Gewªsserschutzverordnung (GschV) gilt: 2 Im Ge-

wªsserschutzbereich Au d¿rfen keine Anlagen erstellt werden, die unter 

dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. Die Behºrde kann Ausnahmen 

bewilligen, soweit die Durchflusskapazitªt des Grundwassers gegen¿ber 

dem unbeeinflussten Zustand um hºchstens 10 Prozent vermindert wird. 

Der mittlere Grundwasserspiegel liegt gemªss geologischem Bericht auf 

420.20 m.¿.M. (siehe folgende Schnitte der Frey Architekten).  

 

 
 

 
Abbildung 13: Querschnitte aus dem Richtprojekt von Frey Architekten  

vgl. Ausf¿hrungen zu Kapitel 5.2 Sonderbauvorschriften 
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4.10 Lªrm 

Das Areal grenzt weder direkt an eine Hauptverkehrsstrasse noch an die 

Eisenbahnlinie.  

Gemªss Strassenlªrmkataster Kappel mit Stand 2018 kºnnen die Grenz-

werte f¿r die reine Wohnnutzung (ES II) problemlos eingehalten werden. 

Die Parzelle GB-Nr. 414 liegt nicht im kritischen Perimeter. 

 

4.11 Dienstbarkeiten 

F¿r die Liegenschaft 414 in Kappel bestehen zwei Eintrªge im Grundbuch 

bez¿glich Dienstbarkeiten:  

 Parkplatzben¿tzungsrecht 

 Baurecht 

 

Die Eigent¿merin von Grundbuch Kappel Nr. 1364 gewªhrt zu Gunsten 

der Liegenschaft Kappel 414 f¿r den bestehenden Parkplatz das Ben¿t-

zungsrecht. 

 

Die Eigent¿merin von Grundbuch Kappel Nr. 414 gewªhrt zu Lasten die-

ses Grundst¿ckes und zu Gunsten des SDR Kappel / 1649 das Baurecht. 

Das Recht besteht in der Errichtung und Beibehaltung einer unterirdi-

schen Autoeinstellhalle. 

 

4.12 Bodenschutz (Altlasten) 

Die Parzelle GB-Nr. 414 ist gem. kantonalem Geoportal (Abfrage vom 

21.02.2023, Thema èKataster der belasteten Standorteé) nicht von Altlas-

ten betroffen. 

 

4.13 Archªologische Fundstellen 

Gemªss Amt f¿r Denkmalpflege und Archªologie ist der Planungsperi-

meter nicht von einer gesch¿tzten archªologischen Fundstelle betroffen. 

 

Parkplatzben¿tzungsrecht 

Baurechtsparzelle GB-Nr. 1649 (selbstªn-

diges und dauerndes Recht) 
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4.14 Umweltvertrªglichkeitspr¿fung 

Gest¿tzt auf die eidgenºssische Verordnung ¿ber die Umweltvertrªglich-

keitspr¿fung (V-UVP) vom 19. Oktober 1988 unterliegen Anlagen, von 

welchen mit einer potenziell erheblichen Umweltbelastung auszugehen 

ist, der Pflicht f¿r eine Umweltvertrªglichkeitspr¿fung. Mit einer Umwelt-

vertrªglichkeitspr¿fung soll die Einhaltung der Umweltschutzgesetzge-

bung gepr¿ft und beurteilt werden. 

Der Schwellenwert f¿r eine Umweltvertrªglichkeitspr¿fung von 500 Ab-

stellplªtzen f¿r Autos wird mit der geplanten Parkierung f¿r den Gestal-

tungsplan bei weitem nicht erreicht (vgl. Anhang V-UVP, Nr. 11.4). 

Weitere Anlagen, welche im Anhang zur V-UVP aufgef¿hrt sind, sind im 

neuen Gestaltungsplan nicht vorhanden und nicht geplant. Somit muss 

f¿r das Areal èLischmatté keine Umweltvertrªglichkeitspr¿fung im Sinne 

der eidgenºssischen Umweltgesetzgebung durchgef¿hrt werden. 

 

4.15 Verkehr und Mobilitªt 

4.15.1 Motorisierter Individualverkehr 

Die Erschliessung f¿r den motorisierten Individualverkehr (MIV) des Are-

als erfolgt von der Kantonsstrasse èHªgendorfstrasseé ¿ber die Erschlies-

sungsstrassen Dachsmatt, Lischmatt und Rotsangelstrasse.  

Gemªss Agglomerationsprogramm der 4. Generation ist in der Gemeinde 

die Einf¿hrung von Tempo 30 geplant. 

Die Einfahrt in die Einstellhallen erfolgt an den im Plan 1:500 markierten 

Stellen. Der Wartebereich f¿r einfahrende Fahrzeuge befindet sich auf der 

Lischmattstrasse. Eine andere Anordnung, die nicht dazu f¿hren w¿rde, 

dass Autos auf der Strasse warten m¿ssen, ist aufgrund der Sichtverhªlt-

nisse (Sichtbermen) nicht mºglich. Urspr¿nglich war vorgesehen, die 

Rampe der neuen Einstellhalle zweispurig (separate Spur f¿r Ein- und 

Ausfahrt am oberen Ende der Rampe) auszuf¿hren, wodurch kein War-

tebereich auf der Strasse nºtig gewesen wªre. Allerdings hªtte bei der 

Ein- und Ausfahrt von Rechts- auf Linksverkehr gewechselt werden m¿s-

sen (eine andere Verkehrsf¿hrung ist aus verschiedenen Gr¿nden nicht 

mºglich). Die Baukommission gelangte an ihrer Sitzung vom 8. Dezem-

ber 2025 (wie bereits zuvor der Kanton) indes zum Schluss, dass die diese 

Verkehrsf¿hrung in der Praxis wohl zu Problemen f¿hren d¿rfte. Da das 

Verkehrsaufkommen (DTV) auf der Lischmattstrasse aber sehr tief ist, fªllt 

ein dortiger Wartebereich betreffend die Funktionsfªhigkeit der Lisch-

mattstrasse nicht ins Gewicht. 
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Die Parkierung ist siedlungsvertrªglich und zukunftsfªhig zu lºsen. Die 

Parkierung ist so weit wie mºglich unterirdisch anzuordnen. Oberirdische 

Parkplªtze sind auf ein Minimum zu beschrªnken. 

Einstellhalle, Parkplªtze und Zufahrten sind entsprechend der VSS-Norm 

SN 640 291 a Anordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen zu pla-

nen. Die Einstellhalle hat den Anspr¿chen der Elektro-Mobilitªt zu ent-

sprechen. 

Die Berechnung des Parkplatzbedarfs richtet sich grundsªtzlich nach dem 

kommunalen Baureglement Ä 17 sowie den kantonalen Bestimmungen 

(Ä 42 KBV).  

F¿r Mehrfamilienhªuser/Gesamt¿berbauungen sind folgende Anzahl Ab-

stellplªtze zu erstellen:  

f¿r 1.0 - 2.5 Zimmerwohnungen 1 Abstellplªtze pro Wohnung 

 f¿r 3.0 - 4.5 Zimmerwohnungen  2 Abstellplªtze pro Wohnung  

 f¿r 5.0 - 7.0 Zimmerwohnungen 3 Abstellplªtze pro Wohnung 

ab 7.5 Zimmerwohnungen   4 Abstellplªtze pro Wohnung 

Zusªtzlich 10 % Besucherparkplªtze vom Total eines Mehrfamilienhauses. 

Berechnete èTeilabstellplªtzeé werden immer auf den nªchsten ganzen 

Abstellplatz aufgerundet. Vorplªtze vor Garagen/Carports zªhlen nicht als 

Abstellplatz.  

Mehrfamilienhªuser haben Abstellrªume f¿r Velos, Kinderwagen und der-

gleichen aufzuweisen. 

 

Art der Nutzung  Bezugseinheit  

(Geschossflªche GF)  

Parkfelder Angebot  

Personal Besucher, 

Kunden 

Einfamilien- und Mehrfa-

milienhªuser  

Pro 100 m2 GF oder 

pro Wohnung  

1,0  0,1 

Die Berechnung des Parkplatzbedarfs gemªss den kommunalen Bestim-

mungen (Baureglement) ergibt grundsªtzlich einen Bedarf von 87 Ab-

stellplªtzen. Der Kanton Solothurn erachtet diese Anzahl mit Blick auf die 

verkehrlichen Zielsetzungen und die kantonale Bauverordnung (KBV) als 

zu hoch und fordert eine Reduktion auf 50 Abstellplªtze (inkl. 10 % Be-

sucherparkplªtze). Die Gemeinde beurteilt diese Zahl hingegen als zu tief 

und bef¿rchtet eine Verlagerung des Parkierungsdrucks auf den Aussen-

raum sowie auf ºffentliche Parkplªtze. Sie verlangt daher grundsªtzlich 

die Einhaltung der kommunalen Vorgaben. 

Wie die Berechnungen der Frey Architekten zeigen, ist unter Ber¿cksich-

tigung der gewªhlten architektonischen Lºsungen (insbesondere der Di-

mensionierung der Einstellhalle) eine Parkplatzzahl von 70 zweckmªssig. 

Aufgrund der kantonalen R¿ckmeldungen wurde die Anzahl der 

Parkierung 

Ä 17 Abs. 6 BR  

Richtwerte f¿r Abstellplªtze f¿r Motor-

fahrzeuge (Ä 42 KBV) 



 

 

Gestaltungsplan Lischmatt  9. Jan. 2026 

Kappel  Kt. SO 

Raumplanungsbericht  Version 1.4 

  28 

oberirdischen Parkfelder entlang der Strasse von 23 auf 7 reduziert (inkl. 

Rollstuhlparkplatz), wodurch eine qualitªtsvolle und siedlungsvertrªgli-

che Bebauung sichergestellt wird. 

Insgesamt umfasst der GP-Perimeter nun die 70 Abstellflªchen f¿r Autos 

(inkl. behindertengerechtem Parkplatz an der Lischmattstrasse). Dies wird 

als gangbarer Kompromiss zwischen den kantonalen Vorgaben und den 

Anspr¿chen der Gemeinde beurteilt und entspricht auf dem Gesamtareal 

gegen¿ber den kommunalen Vorgaben einer Reduktion von 20 %.  

Gemªss kantonalem Geoportal, Layer èDTV ð Tªglicher Verkehr Stand 

2015é wird ein durchschnittlicher tªglicher Verkehr 1 bis 2'000 Fahrzeu-

gen auf der Dachsmatt und der Rotangelstrasse ausgewiesen. Der DTV 

auf der Hªgendorfstrasse liegt bei 6õ001 ð 10'000 Fahrzeugen. 

 

Legende 

   

< 2000   

   

4001- 6000   

   

6001 - 10000   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 
  Abbildung 14: Auszug Durchschnittlicher Tªglicher Verkehr Stand 20151 

 

Die zusªtzlichen Wohneinheiten generieren einen Mehrverkehr von un-

gefªhr 50%2 im Vergleich zu der heutigen Bebauung. 

Es wird angenommen, dass die zusªtzlichen Fahrten sowohl auf die Er-

schliessungsstrassen wie auch auf die Kantonsstrasse und somit auf das 

gesamte ¿bergeordnete Netz kaum sp¿rbare Auswirkungen zeigen wer-

den. 

 

 

1.  Gemªss kantonalem Geoinformationssystem (https://geo.so.ch/map), konsultiert am 22.06.2022 
2  Schªtzung durch die Geschossflªchen der best. ¦berbauung und der neuen Bebauung 

Strassenverkehr und ¿bergeordnete Ver-

kehrsplanung 

zusªtzliches Verkehrsaufkommen 
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4.15.2 ¥ffentlicher Verkehr 

Das Gestaltungsplanareal befindet sich mehrheitlich in der ¥V-G¿te-

klasse C. Der nºrdliche Rand der Parzelle weist G¿teklasse D1 auf. S¿dlich 

des Areals befindet sich in Fusswegdistanz (rund 300 m) die Bushalte-

stelle "Kappel SO, Kreuzé, welche durch die Buslinien Nr. 505 (Kesten-

holz-Olten), 507 (Egerkingen-Lostorf) und 513 (Hªrkingen-Hªgendorf) 

des Busbetriebs Olten Gºsgen Gªu, BOGG zwischen 05:30 Uhr und 24:00 

Uhr durchgehend bedient wird. Am Wochenende existieren zudem wei-

tere Nachtbusse. Die Bushaltestelle liegt an der Kantonsstrasse èMittel-

gªustrasseé in der Nªhe des Kreisels Kreuzplatz. 

Weiter nºrdlich des Areals befindet sich in 600m Luftdistanz der Bahnhof 

Hªgendorf, welcher durch die S20 (Olten-Biel) bedient wird. 

 

Kappel SO, Kreuz ð Olten, Bahnhof  18min 

Kappel SO, Kreuz ð Hªgendorf, Bahnhof  4min 

Hªgendorf ð Olten 9min 

Hªgendorf ð Solothurn 27min 

 

Legende 

   

¥V-G¿teklasse C   

   

¥V-G¿teklasse D1   

   

Buslinien    

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 
  Abbildung 15: Auszug ¥V-G¿teklassen inkl. ¥V-Netz und Haltestellen3 

 

4.15.3 Fuss- und Veloverkehr 

 

3.  Gemªss kantonalem Geoinformationssystem (https://geo.so.ch/map), konsultiert am 21.02.2023 

Bahn und Bus 

Reisedauer 

Langsamverkehr 
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Die Fuss- und Radverbindungen sind vom Areal sicher und mºglichst ab-

seits der Hauptstrasse ins Zentrum und den Schulanlagen zu f¿hren. Im 

Perimeter ist eine attraktive und sichere Durchwegung einzuplanen.  

F¿r Velos sind ausreichend Langzeit- wie auch Kurzzeitabstellplªtze ein-

zuplanen. Der Bedarf nach VSS SN 640 065 Leichter Zweiradverkehr; Ab-

stellanlagen, Bedarfsermittlung kann durch 2 Veloabstellplªtze pro Woh-

nung eingehalten werden. Zudem gilt VSS Norm SN 640 066 Projektie-

rung Veloparkierungsanlagen.  

Es sind somit gemªss VSS-Norm gesamthaft 92 gut erreichbare Veloab-

stellplªtze zur Verf¿gung zu stellen.  

 

4.15.4 Feuerwehrzufahrten / Lºschwasserversorgung 

Bauten und Anlagen m¿ssen f¿r den raschen und zweckmªssigen Einsatz 

der Feuerwehr jederzeit zugªnglich sein. 

Zufahrten und Aufstellungsorte f¿r Feuerwehrfahrzeuge sind mit dem 

Bauvorhaben festzulegen, zu markieren und stªndig freizuhalten. An-, 

Vor- und Verbindungsbauten d¿rfen den Feuerwehreinsatz nicht behin-

dern. Die Aussenbereiche sollten so gestaltet werden, dass eine Notzu-

fahrt (Ambulanz, Feuerwehr) gewªhrleistet ist. Die Mºglichkeit zur Ein-

haltung der Richtlinien f¿r Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflª-

chen wurde ¿berpr¿ft. 

Die Versorgung mit Lºschwasser durch Tanklºschfahrzeuge und Hubret-

tungsfahrzeuge ist f¿r beide Neubauten sichergestellt. Die Zufahrten und 

Abstellflªchen f¿r die Fahrzeuge von der nordºstlichen/r¿ckseitigen An-

griffsseite kommend, ist dem Plan Grundriss Feuerwehrzugªnglichkeit zu 

entnehmen (siehe Abbildung 16).  
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Abbildung 16.: Feuerwehrzugªnglichkeit gemªss Richtprojekt. 




